
1292 der Beilagen zu den steno graphischen Protokollen des Nationalrates XIII. G P 

3. 10. 1974 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Notarversicherungsgesetz 1972 
geändert wird (Novelle zum Notarversiche

rungsgesetz 1972) 

Der Nacionallrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Notarversicherungsgesetz 1972, BGBL 
Nr. 66, wird geändert 'Wie folgt: 

1. Im § 2 Z. 9 ,ist der Ausdruck "Be~r~bnis
kostenbeitrag" durch den AUSldifuck "Bestattungs~ 
kost,errbeitrag'.' zu ersetzen. 

2. Im § 7 Abs. 1 1etzter Satz ist der Ausdruck 
,,(§ 58 .des Einkommensteüellgesetzes 1967)" 
durch den Ausaruck ".(§ 76' des Einkommen
steuergesetzes 1972)" wersetzen. 

3. 1111 § 11 zweiter Satz ist .der Ausdruck 
,,7 v. H." durch den Ausdruck ,,8'5 v. H." zu 
ersetzen. 

4. Der bisherige § 15 erhält die Albsatzbezeim
nung ,,(1)". Als Abs.2 ist anzufügen: 

,,(2) Die Versicherungsanstalt kann, wenn es 
der VerwaJltungsvereinfachung dient, von der 
gesonderten na.chträ.glichen Vorschreibung von 

. BeiHägen bzw. von der gesonderten Rückza:hLung 
von zu Ungebühr entrichteten Beiträgen bis zu 
50 S abs·ehen, und ,diese Beiträge bei der im nächst
folgenden Kalenderjahr vorzunehmenden Neu
berechnung der Beiträge berücksichtigen." 

5. § 25 Albs. 1 hat zu huten: 

,,( 1) Die Leistungsa.nsprüche ruhen, solan,ge 
der Anspruchsber,echtigte eine Freiheitsstrafe ver
büßt oder in den Fällender §§ 21 Abs. 2, 22 
und 23 ,des Straf,ges,etzbuches in. 'einer der ·dort 
genannten Ansta'lten oder in einer Bundesanstalt 
für Erzj.ehungsbedürft~ge (§ 4 des Jugend
,gerichtsgesetzes 1 % 1) angehalten wird." 

6. Im § 26 entfällt die Absatzbezeichnung 
,,(1). Abs. 2 wird aufgehoben. 

7. § 27 wir,d auf.gehoben. 

8. Im§ 29 Ahs. 3 ist der Ausdruck "Begräb
niskostenbeitr:llg" .durch dien Ausdruck "Bestat
tungskostenbeitrag" zu ersetzen. 

9. Im § 30 Abs. 4 zweiter Satz ist der Betrag 
von 12'00 S durch den Betrag von 1665 S zu 
ersetz·en. 

10. § 40 Z. 4 lit. c hat zu lauten: 

"c) der Bestattungskostenbeitrag." 

11. § 412 Albs. 1 Z. 4 hat zu lauten: 

,,4. Zeiten, in1denen ein Versiche!ter auf 
Grund ,der Bestimmungen des Wehrgesetzes, 
BGBl. Nr. 18'1/1955, ordendichen oder außer
ordentlichen Präsenzdienst oder auf Grund der 
Bestimmungen .des Zivildienstgesetzes, BGBL 
Nr. 187/1974, ordentlichen oder außerordent
lichen Zivildienst ,geleistet hat, sofern 'sich' diese 
Zeiten nicht schon im Bestand oder Ausmaß 
eines Leistungsanspruches in -,einer Pensionsver
sicherung auf Grund anderer hUl1idesgesetzlich.er 
Vorschriften ausgewirkt haben." 

12. § 45 Abs. 2 Z. 3 hat zu ,lauten: 

,,3. Zeiten, ,in denen ein Versicherter auf 
Grund ,der Bestimmungen ,des Wehrgesetzes 
ordentlichen oder außeror·dentlich.en Präsenz
dienst oder auf Grund ,der Bestimmungen des 
Zivi'ldienstgesetzes ordentlich.en oder außerordent
lichen Zi'vildienst geleistet hat;" 

13. Im § 46 Abs. 1 bis 3 ist der jeweils ver
wendete Ausdruck "Begräbniskostenbeitrag" 
durch. den Arusdruck ,,'Bestattungskostenbeitrag" 
zu ersetzen. 

14. § 48 Ahs. l zweiter Satz hat zu lauten: 

"In aenFällen des Abs. 2 Z. 1 :gillt als durch.
schnitnliches Monatseirukommen 
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1. in dem dem Kalenderjahr ,des Versicherungs
fa!lles varangehenden KaLenderjahr das mit dem 
Anpassungsfaktor (§' 20 Abs.l) dieses Kalen
,derjahr.es, 

2. im Kalenderjahr des Versicherungsfalles das 
mit dem Produkt der Anpassungsfakt01'en (§ 20 
Albs. 1) des Kalen.derjahres des Versicherungs
faUes und des -diesem vorangehenden Kalender
jahres 

vervielfachte durchschnittliche Monats-einkommen 
aus dem dem Kalenderjahr des Versicherungsfal!les 
zweitvorangegangenen Kalenderjahr." 

15. Im § 54 Albs. 2 i'srinder Z. 3 der Ausdruck 
"Anspruch" durch Iden Ausdnick ",einen besch.eid
mäßig zuerkannten Anspruch" zu ,ersetzen. 

16. a)§ 57 Albs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Als Kin,der gelten bis zum volilendeten 
18. Lebensjahr: 

1. die .ehelichen, die legitimierten Kinder und 
die Wahlkinder der Versicherten; 

2.dieunehelichien Kinder einer _ we~blichen 
Versicherten; 

J~ die unehelichen Kinder eines männlichen 
Vers,i.cherten, wenn seine Vaterschaft durch Ur
teil oder dm,ch Anerkenntmis festgestellt ist 
(§ 163b ABGB); 

4 .. die Stiefki'1ider, wenn sie mit dem Versicher
ten stän·dig in Hausgemeinschaft ·Lelben. 
Die ständige Hausgemeinschakim Sinne der Z. 4 
besteht weiter, wenn' sich das Kind nur vorüber
gehend oder wegen schulmäßiger (heruflicher) 
Aushi!ldung oder zeitweilig wegen Heilbehand
lung außerhal~b .der Hausgemeinschaft aufhält; 
das gleiche gilt, wenn sich das Kind auf Veran
lassung des Ve,rsich,erten und uherwie:gend auf 
dess,en Kosten oder auf Anolidnung der Jugend
fürsorlge oder ·des Vormundschafts(Pflegschafts)
gerichtes in Pflege eines Dritten ibefindet." 

Ib) § 57 Ahs. 4 Z. 1 zweiter Satz ha,t zu lauten: 
"Ist die Schul- - oder Berufsausbildung durch 
die Erfüllung der Wehrpflicht, der Zivi1dienst
pflicht, 'durch Kr,a:nkheit oder ein anderes un
üherwindba.res Hindernis verzögert worden, so 
sind sie als Kinder auch über das 26. Lehensjahr 
hinaus für einen der Dauer de,r Behinderung an
gemessenen Zeitraum anzusehen;" 

17. § 58 ,Letzter Satz hat zu [auten: 

"D~e Waisenpension beträgt mindestens 
,für jedes einfach verwaiste Kind 146·6 S, 
fur jedes d;oppelt verwaiste Kind 2199' S; 

an die Stelle dieser Beträge treten ab 1. Jänner 
eines jeden Jahres, erstmah ab 1. Jänner 1975, 
die unter Bedachtnahme a.uf ,§ 21 mit dem je
weiligen Anpassungsfaktor (§ 20) vervielfachten 
Beträge." 

18. a) Im §60 ist .die Obers,chrift "Begräbnis
kostenibeitrag" ,durch die überschrift "Bestat
~ungskostenibeitra,g" zu ersetzen. 

b) Im § 60 ist der jeweils verwendete Ausdruck 
"Begräbnis'kostenbeitra:g" durch den Aus,druck 
"Besta ttungskostenlbeitr.ag" zu er~etzen. 

19. § 63 Ahs. 3 Z. 5 !erster HaJtbsatz hat zu 
lauten: 

"in den Fällen des Albs. 2 tritt an die SteHe des 
Dienstgebers die Pensio:ns.versicherungsansta:1t der 
Angestellten, an die SteIle ,der Pensionsversor
gung die Pensionsversicher.ung de,r Angestellten, 
an die Stelle der Aufnahme in .das pensionsver
sicherungslfreie Dienstverhäoltnis das Ausscheiden 
aus der Pensionsiversicherung und an die Stelle 
des Einla,ngens des Anrechnungsbescheides der 
Sti~tag;" 

20. Im § 67 Aibs. 5 hahen an ,die Stelle des 
vorletzten und letzten Satzes foLgende B-estim-
mungen zu treten: 

"Den Mitg.lie,dern (stellvertretenden Mi,tglie.dern) 
eines Verw<liltungskörpers sowie den Rechnungs
prüfern (deren Stellvertretern), ferner den aus 
ihrer Funktion ausgesch·iedenen Präsidenten und 
deren SteHvertretern sowie den Hinterhliebenen 
der genannten Funktionäre können jedoch Ent
schädi:gungengew~hrt wer.den. Die Entscheidung 
über die Gewährung der Entschädi,gungen sowie 
üher ihr Ausmaß obliegt .dem Vorstand. Der 
Bundesminist·er für S'Üziale Verwaltung kann 
hiefür nach Anhörung des Hauptverbandes der 
österreichischen SoziaJversicherungsträger Grund
sätze aufsteHen und für veribindlicherMären; in 
diesen Grundsätzen sind einheitliche Höchstsätze 
für iteisekostenentschädi,gungen und Sitzungs
gelder sowie unter Berücksichtigung des örtliChen 
Wirkungslbereiches und der Zahl der Versicherten 

a) Höchstsätze für ,die Funktionsgebühren der 
MitgLieder der Verwaltungskörper und der 
Rechnungsprüfer festzus-etzen und 

h) das Höchsta.usmaß und die Voraussetzungen 
für die GewäJhrung von Ents,chädigungen 
an ,ausgeschiedene Funktionäre bzw. deren 
Hinterbliebene in der Weise zu regeln, daß 
die Gewährung ·der Entschädigung unter 
Bedachtnahme auf die Richtlinien für die 
pensionsrechtlichen Verhältnisse der Sozial
versicherungs'bediensteten von der Errei
chung eines bestimmten AnfallsaIters sowie 
von einer Mindestdauer !der Ausühungder 
FunktionaJbhängig gemacht wird; ferner 
ist vorzusehen, daß auf die Entschädi,gung 
alle EinkÜnfte ,des ausgeschiedenen Funk
tionärs bzw. der Hinterlbliebenen mit Aus
nahme :der Pension aus der ges,etzlichen 
Sozia>1versicherung anzurechnen sind; nicht 
a.nzurechnen ist fern·er ein Ruhe-oder Ver
sOl1gungsgenuß von einer öffentlich-recht~ 
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b) Dem § 92 ist ein Abs. 5 mit folgendem 
Wortlaut anzufügen: 

,,(5) Die Bestimmungen des §, 55 sind auch 
auf Leistungsansprüche anzu~enden, die am 
31. Dezember 1971 bereits bestehen. Ergibt die 

21. a) Im § 78 Abs. 1 erster Satz ist der Aus-
d ck Anwendung des § 55 einen niedrigeren monat

druck ",fruchtbringend" .durch den AlUS 'ru 

lichen Gebietskörperschaft, insoweit er nach 
Art ,und Ausmaß mit einer Pension aus 
der ,gesetzlichen Sozialversicherung ver
gleichbar ist." 

~ lichen Pensionsbetrag,aJser nach den bisherigen 
"zinsbringend" zu ersetz,en. Bestimmungen gebührte, so ist die monatliche 

b) § 78 Ahs. 1 Z. 2 hat zu buten: Pension im bisherigen Ausmaß weiter zu ge-
,,2. in Darlehensfo~de.ru~gen, die auf inländi

schen Liegen:schaften mündelsicher sich:ergestellt 
werden; grundbücherlich siChergestellte Darlehen 
auf Gebäude, die ausschließlich: oder zum größten 
Teil industrielLen oder igewerblichen Zwecken 
dienen, sowie auf unbewegliches Vermögen, das 
der Exekution entzogen ist oder auf ·dem ein 
Belastungs- oder Veräußerungsverbot lastet, sind 
aus,geschlossen. LiegenschaJten, ·deren Ertra.g auf 
Anpflanzungen beruht, dürfen nur insoweit be
liehen werden, als ,der Grun,dwert ohne Rücksicht 
auf die Bestockung Mündel'sicherheit ,gewährt. Die 
betreffenden Liegenschaften müssen einen der 
Verzinsung des Darlehens und den übernomme
nen Rückzahlungsverpflichtungen entsprechenden 
Ertrag ahwerfen und samt ihrem Zugehör wäh
rend der ganzen Dauer ,des Darlehens im vollen 
Wert des Darlehens samt Nebengebührenkaution 
gegen Elementarsch:tden versichert sein;" 

22. Nach § 88 ist ein § 88 a mit folgendem 
Wortlaut einzufügen: . 

"V e.r s c h wie gen he i t s pH ich t cl e r 
Bediensteten 

§ 88 a. (1) Die Bediensteten halben 'ülber alle 
ihnen in Ausübung des Dienstes oder mit Be
ziehung a'uf ihre Stellung bekanntgewordenen 
Angelegenheiten, ,die im Interesse der Versiche
rungsanstalt oder der Versicherten, ihrer Ange
hörigen oder Diensllgeber oder son!St aus. ,dienst
lichen Rücksichten Geheimhaltung erfordern oder 
ihnen ausdrücklich als vertraulich bezeichnet wor
den sind, ,gegen jedermann, dem sie über solche 
Angelegenheiten eine dienstliche Miuetlung zu 
machen nicht verpflichtet sind, Verschwiegenheit 
zu beobachten. 

(2) Eine Ausnahme von der im .Albs. 1 bezeich
neten Verpflichtung tritt nur insoweit ein, als 
ein Bediensteter ,für einen bestimmten Fall von 
der Verpflichtung zur Wahrung des Dienst
geheimnissesentbunden wurde. 

'(3) Die Bediensteten sind an die Verschwiegen
heitspflicht :l!uch im Verhältnis außer Dienst, im 
Ruhestand sowie nach Auflösung des Dienstver
hä.!misses ,gebunden." 

23. a) § 92 Abs. 3 Z. 3 hat zu lauten: 

,,3. von den Bestimmungen des Abschnit
tes II des Zweiten Teiles die §§ 48 Abs. 8 und 
9, 54, 55, 58, 61 ~.md 62;" 

wahren." 

24. a) § 94 Abs. 2 zweiter Halbsatz hat zu 
lauten: 

"hat dem Ausgeschiedenen am 31. Dezember 
1971 ein Anspruch auf eine Pension nach einem 
anderen Bundesgesetz aus den Versicherungs
'fällen des Alters, der dauernden Berufsunfähig
keit, der geminderten Arbeitsfähigkeit oder der 
dauernden, Erwerbsunfähigkeit gebührt oder 
wurde, für ihn wegen' einer vor dem 1. Jänner 
1972 erfolgten Aufnahme in ein pensionsver
sicherungsfreies Dienstverhältnis der überwei
sungsbetrag nach § 308 des Allgemeinen Sozial
versicherungsgesetzes geleistet, so ist § 63 erst 
nach dem nicht durch den Tod bedingten Weg
fall dieses Anspruches bzw. nach Leistung des 
überweisungsbetrages nach § 311 Abs. 1 des 
Allgemeinen Sozi;llversicherungsgesetzes anzu
wenden." 

b) § 94 Abs. 5 erster Halbsatz hat zu lauten: 
"Ein im Sinne des § 63 zu leistender überwei-. 
sungsbetrag wird am Stichtag für eine Leistung 
aus' einer Pensionsversicherung, mit dem An
trag auf Leistung eines überweisungsbetrages 
nach § 308 des Allgemeinen Sozialversicherungs
gesetzes, mit dem Antrag auf Weiterversiche
rung bzw. mit dem Antrag auf eine sonstige 
Leistung aus einer PensionsversichEOrung fällig;" 

25. § 95 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Bei der Berechnung des überweisungs
betrages nach Abs. 1 und 2 bleiben Zeiten unbe
rücksichtigt, die nach § 531 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes als nachversichert 
gelten bzw. für die nach § 531 des Allgemeinen' 
Sozialversicherungsgesetzes der überweisungs
betrag als geleistet gilt." 

Artikel 11 

(1) Für rückständige Beiträge für Zeiten vor 
dem 1. Jänner 1975 sind Verzugszinsen, soweit 
sie nicht bereits vorgeschrieben sind, in ent
sprechender Anwendung des § 11 des Notar
versicherungsgesetzes 1972 in der Fassung des 
Art. I Z. 3 zu berechnen. 

(2) Die Bestimmungen des § 57 Abs. 2 des 
Notarversicherungsgesetzes 1972 in der Fassung 
des Art. I Z. 16 lit. a gelten ab 1. Jänner 1975 
auch für Versicherungsfälle, die vor dem 1. Jän-

2 
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4 1292 ·der Beilagen 

ner 1975 eingetreten sind, wenn dies für den 
Leistungsempfänger (Leistungswerber) günstig~r 
ist und er bis 31. Dezember 1975 einen dies
bezüglichen Antrag stellt. 

(3) Die Bestimmungen des § 58 des Notar
versicherungsgesetzes 1972 in der Fassung des 
Art. I Z. 17 sind ab 1. Jänner 1974 auch auf 
Leistungsansprüche anzuwenden, die am 31. De
zember 1973 bereits bestehen. 

Artikel III 

(2) Es treten in Kraft 

a) rückwirkend mit dem 1. Jänner 1972 die 
Bestimmungen des Art. I Z. 19 und 23 
bis 25; 

b) rückwirkend mit dem 1. Jänner 1973 die 
Bestimmungen des Art. I Z. 2 und 20; 

c). rückwirkend mit dem 1. Jänner 1974 die 
Bestimmungen des Art. I Z. 17. 

Artikel IV 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit nichts Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
anderes bestimmt wird, mit 1. Jänner 1975 in der Bundesminister für soziale Verwaltung be-
Kraft. traut. 
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1292 der Beilagen 

Erläuterungen 

Das Notarversicherungsgesetz 1972, das an 
die Stelle des Notarversicherungsgesetzes 1938 
getreten ist, ist seit 1. Jänner 1972 in Kraft. Die 
seither gewonnene Erfahrung bei der prakti
schen Anwendung der neuen Notarversicherung 
veranlaßt die Standesvertretung der ·Notare 
und Notaritskandidaten, einige Gesetzesände
rungen anzuregen. Neben Leistungsverbesserun
gen sehen sie Maßnahmen vor, von denen sich 
die Standesvertretung, vor allem im Bereich' der 
überweisungsbetragsbestimmungen, eine 'Ver-

. einfachung der Gesetzespraxis erhofft. 

Seit dem Inkrafttreten des Notarversiche
rungsgesetzes 1972 hat die übrige Sozialversiche
rung eine Weiterentwicklung erfahren, die in 
der 29. und 30. Novelle zum ASVG und in den 
parallel dazu ergangenen Novellen für die Be
reiche der Selbständigenversicherungen der 
Gewerbetreibenden, und der Bauern ihren Nie
derschlag gefunden hat. Durch den gegenwär
tig in Begutachtung stehenden Entwurf einer 
31. Novelle zum ASVG und die zur gleichen 
Zeit versendeten Entwürfe betreffend die ge
nannten Selbständigenversicherungen wird diese 
Entwicklung fortgesetzt. Wenn sich auch diese 
Neuregelungen in erster Linie auf die, jeweils in 
Betracht kommenden Versicherungszweige er
strecken, so enthalen sie daneben auch Anderun
gen, die für 'die gesamte Sozialversicherung maß
gebend sind. Es sind dies solche, die die in allen 

NVG 1972 

. § 22.9 ......... . 

§ 11 ... ; ... ; ..... . 

§ 25 Abs. 1 

§ 29 Abs. 3 ....... . 
§ 30 Abs. 4 ....... . 

§ 40 ............. . 

§ 42 Abs. 1 ....... } 
§ 45 Abs. 2 ...... . 

§ 46 ............. . 

§ 54 Abs. 2 ...... .. 

§ 57 Abs. 2 

§ 57 Abs. 4 

§ 60 .... ' ......... . 
,§ 67 Abs. 5 ....... . 

§ 78 Abs. 1 

§ 88 a ............ . 

5 

ASVG 

§ 169 (29. Nov.) 

§ 59 Abs. 1 u. 2 
(29. Nov. u. Entw. 
31. Nov.) 

§ 89 Abs. 1 Z. 1 
(Entw. 31. Nov.) 

§ 169 (29. Nov.) 
§ 98 a Abs. 4 

(30. Nov.) 
§ 169 (29. Nov.) 
§ 227 (Entw. 

31. Nov.) 
§ 169 (29. Nov.) 
§ 258 Abs. 2 (Entw. 

31. Nov.) 
§ 252 Abs. 1 

(29. Nov.) 
§ 252 Abs. 2 (Entw. 

31. Nov.) 
§ 169 (29. Nov.) 
§ 420 Abs; 5 

(29. Nov.) 
§ 446 Abs. 1 

(29. Nov.) 
§ 460 a (Entw. 

(31; Nov.) 

Sozialversicherungsgesetzen gleichgeregelten Be-Auf die Begründungen zu den angeführten Ge
stimmungen betreffen. Aus diesem Grund wird setzesstellen des Allgemeinen Sozialversicherungs
im vorliegenden Entwurf neben den bereitS. gesetzes in den zitierten Novellen bzw. im er
erwähnten Anderungen eine Anderung' aller .wähnten Entwurf wird insoweit hingewiesen, als 
jener Vorschriften des Notarversicherungs- : sie die im folgenden angeführten Erläuterungen 
gesetzes 1972 vorgeschlagen, die mit den von" ergänzen. 
den zitierten Novellen bzw. Entwürfen betrof-
fenen Bestimmungen aus den übrigen Sozial
versicherungsgesetzen übereinstimmen. Zu Art. I Z. 1, 8, 10, 13 und 18 (§§ 2 Z. 9, 29 

: Abs. 3, 40 Z. 4 Iit. C, 46 Abs. 1, Abs. 2 Z. 2 utid 
In der folgenden übersicht wird der zu novel- ,Abs. 3 und 60): 

lierenden Vorschrift / des No·tarversicherungs-' , 
gesetzes 1972 die korrespondierende Bestim~ Durch die 29. Novelle zum ASVG und die 
mung des Allgemeinen Sozialversicherungsgeset-entsprechenden Parallelnovellen wurae für die 
zes gegenübergestellt, die seit dem 1. Jänner ,in den betreffenden Versicherungszweigen aus 
1972 geändert wurde bzw. deren Anderung' dem Versicherungsfall des Todes zu gewährende 
nunmehr beabsichtigt ist. einmalige Leistung der Ausdruck Bestattungs-
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kostenbeitrag eingeführt. Dieser Ausdruck wird Zu Art. I Z. 5 (§ 25 Abs. 1): 
für die gleiche Leistung in der Notarversicherung Die i\tider~ng des § 25 Abs. 1 NVG ,1972 
übernommen. . , steht mit ·dem am 1. Janner 1975 in Kraft 

Zu Art. I Z. 2 (§ 7 Abs. 1): 

Diese J~nderung geht auf das nunmehr gel
tende Einkommensteuergesetz 1972, BGBL 
Nr. 440, zurück. 

Zu Art. I Z. 3 (§ 11): 

Im Notarversicherungsgesetz 1938 (§ 39 NVG 
1938) war die Höhe der Verzugszinsen mit 
2 v. H. über der jeweiligen Rate der Oester
reichischen Nationalbank für den Wechsel
eskompte festgesetzt. Die gleiche Regelung bzw. 
der gleiche Verzugszinsensatz galt auch in ande
ren Sozialversieherungsgesetzen. Durch das No
tarversicherungsgesetz 1972 wurde die Bindung 
des Verzugszinsensatzes an die Nationalbankrate 
für den Wechseleskompte aufgeg~ben, und zwar 
im Hinblick darauf, daß eine .i\nderung dieser 
Rate eine rein volkswirtschaftliche Maßn'ahme 
darstellt, die mit den Erfordernissen 'der Sozial
versicherung in keinem unmittelbaren Zusam
menhang steht. Sowie dies zu diesem Zeitpunkt 
aus denselben Gründen für andere Sozialver
sicherungszweige geplant bzw. bereits in Kraft 
war, wurde daher im § 11 des NVG 1972 der 
Verzugszinsensatz mit 7 v. H. der aus haftenden 
Beiträge festgesetzt. Eine Knderung in der Höhe 
des bisherigen Satzes trat dadurch nicht ein, weil 
die Wechseleskompterate beim Inkrafttreten des 
Notarversicherungsgesetzes 1972 5 v. H. betrug, 

\ 

Mit der 29. Novelle zum ASVG und den ein
schlägigen Novellen zu den anderen in Frage 
kommenden Gesetzen wurde der Satz der Ver
zugszinsen auf 7'5 v. ,H. angehoben, Im Ent
wurf der 31. Novelle zum ASVG (und den 
weiteren in Betracht kommenden Entwürfen) ist 
eine Erhöhung dieses Satzes auf 8'5 v. H. in 
Aussicht genommen. Da, wie ausgeführt, bezüg
lich der Höhe der Verzugszinsen bis vor der 
29. ASVG-Novelle zwischen der Notarversiche
rung und anderen Versicherungszweigen kein 
Unterschied bestand, gelten die Erwägungen, die 
für die beabsichtigte Erhöhung der Verzugsziti
s~n' in diesen Versicherungszweigen maßgebend 
smd, in gleicher Weise auch für die Notarver
sicherung. Im Notarversicherungsgesetz 1972 
soll daher künftig ebenfalls der Veriugszinsen
satz von 8'5 v. H. wirksam sein. 

Zu Art. I Z. 4 (§ 15 Abs. 2): 

Diese auf Vorschlag der Standesvertretungder 
Versicherten fußende Ergänzung des § 15 NVG 
1972 soll die praktische Durchführung der Neu
berechnung der Beiträge vereinfachen. 

tretenden Strafgesetzbuch (StGB), BGBL Nr. 60/ . 
1974, in Zusammenhang. Da nach dem Straf- ' 
gesetzbuch die Einweisung in ein Arbeitshaus 
nicht mehr vorgesehen ist, soll der betreffende 
Hinweis in der zitierten Gesetzesstelle entfallen. 

Zu Art. I Z. 6 und 7 (§§ 26 Abs. 2 ~nd 27): 

Die derzeit geltenden Regelungen in den 
§§ 26 Abs. 2 und 27 NVG 1972 über das Zu
sammentreffen von beitragspflichtigen Einkünf- . 
ten mit einer Witwenpension bzw. über das Zu
sammentreffen von Pens10nsansprüch,en gehen auf 
ein Verlangen der Versicherungsanstalt des öster
reichischen Notariates und der Standesvertretung 
zurück. Dieses Verlangen wurde im Zuge des 
Begutachtungsverfahrens betreffend den Entwurf 
eines Nptarversichen,mgsgesetzes 1972 gestellt 
und wie folgt' begründet: 

"Schon § 23 NVG 1938 hat bestimmt, daß 
beim Zusammentreffen mehrerer Ansprüche 
nach diesem Gesetz stets nur die höchste Lei
stung gebühre. Diese Bestimmung ist beson
ders wichtig geworden, weil der Eintritt weib
licher Notariatskandidaten, die mit einem 
Standesangehörigen verheiratet sind, sowohl 
einen Anspruch auf Witwenpension als auch 
auf eine Direktpension entstehen lassen kann. 
Nun ist der Stand zwar ständig bestrebt, mit 
nicht geringen finanziellen Lasten den Unter
halt der Hinterbliebenen von Kollegen mög
lichst gut sicherzustellen. Gerade deshalb darf 
aber andererseits keine unnötige Anspannung 
der finanziellen Lage der Anstalt vertreten 
werden. Dies wäre aber ,bei Doppelzahlungen 
der Fall. Es müßte daher diese Bestimmung 
aus dem geltenden Recht aufrechtbleiben," 

Die Standesvertretung der Versicherten schlägt 
nunmehr die Streichung der in den §§ 26 Abs. 2 
und 27 NVG 1972 enthaltenen Bestimmungen 
unter Hinweis auf ihre praktische Bedeutungs
losigkeit vor und führt ergänzend aus: 

"Eine Versicherte, die gleichzeitig eine Wit~ 
wenpension bezieht (§ 26 Abs. 2), hat es nie 
gegeben. Das Zusammentreffen von mehreren 
Pensionsansprüchen (§ 27) führt auch im All
gemeinen Sozialversicherungsgesetz nicht mehr 
zum Ruhen (§ 91 ASVG wurde mit 1. Jänner 
1961 aufgehoben)." 

Die .i\nderung zu Art. I Z. 6 trägt dem nun
mehrigen Vorschlag der Standesvertretung Rech
nung. 

Zu Art. I Z. 9 (§ 30 Abs. 4): 

Die' vorgeschlagene Erhöhung des unpfänd
baren Teiles der Pensionssonderzahlung, die zu 
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im Monat Oktober bezogenen Pensionen gebührt, hat ihre Ursache in der einschlägigen Judikatur 
auf 1.665 S geht auf die Knderung des Lohn- des Oberlandesgerichtes Wien im Leistungsstreit
pfändungsgesetzes, BGBL ~r. 575/1973, zurück. verfahren. 

Zu Art. I Z. 11, 12 und 16 Ht. b (§§ 42 Abs. 1. . . . 
Z. 4, 45 Abs. 2 Z. 3 und 57 Abs. 4 Z. 1):' Zu Art. I Z.16 ht. a (§ 57 Abs. 2): 

Die zu diesen Gesetz.esstellen beabsichtigten 
Knderungen gehen auf das mit 1. jänner 1975 
wirksam werdende Zivildienstgesetz, BGBL 

. Nr. 187/1974, und dle damit in Aussicht ge
nommenen Anderungen des Allgemeinen Sozial
versicherungsgese,tzes und der übrigen in Betracht 
kommenden Sozialversicherungsgesetze zurück. 
Entsprechend dem dabei berücksichtigten Grund
satz der Gleichbehandlung des Zivildienstes mit 
dem Präsenzdienst im Sozialversicherungsrecht 
sollen auch im Notarversicherungsgesetz 1972 
Zeiten des Zivildienstes als Versicherungszeiten 
gelten und auch bei der Ermittlung des Anrech
nungszeitraumes außer Betracht b~eiben bzw. 
zur Verlängerung der Kindeseigenschaft führen. 

Zu Art. I Z. 14 (§ 48 Abs. 3): 

Die Höhe der im § 48 NVG 1972 geregelten 
Zusatzpension orientiert sich an dem durch
schnittlichen Monatseinkommen während der 

. letzten zehn maßgeblichen Kalenderjahre. Da im 
Kalenderjahr des Versicherungsfalles und in dem 
diesem vorangehenden Kalenderjahr ein rechts
kräftiger Einkommensteuerbescheid normaler
weise noch nicht vorliegt, sieht § 48 Abs. 3 
NVG 1972 für diese Kalenderjahre fiktive Ein
kommensbeträge vor. Als Durchschnittsmonats
einkommen im 'Kalenderjahr des Versicherungs
falles ist danach das um 10 v. H. erhöhte und 
als Durchschnittsmonatseinkommen in dem dem 
Kalenderjahr des Versicherungsfalles vorangehen
den Kalenderjahr das um 5 v. H. erhöhte Durch
schnittsmonatseinkommen aus dem dem Kalen
derjahr des Versicherungsfalles zweitvorangehen
den Kalenderjahr anzunehmen. Diese Prozent
sätze zur Berechnung der fiktiven Einkünfte ent
sprechen, wle der Delegiertentag ausgeführt hat, 
nicht mehr den heutigen Verhältnissen. Anstelle 
dieser Regelung schlug er eine Vervielfachung 
der maßgeblichen Durchschnittsmonatseinkünfte 
mit dem jeweils in Frage kommenden Anpas
sungsfaktor bzw. dem Produkt der· jeweils in 
Frage kommenden Anpassungsfaktoren vor. 

Durch die 29. Novelle zum ASVG (und durch 
die einschlägigen Novellen zu den übrigen in 
Betracht kommenden Sozialversicherungsge
setzen) wurde als Voraussetzung für die Kindes
eigenschaft eines Stiefkindes anstatt der über
wiegenden Unterhaltsgewährung durch den Ver
sicherten die Hausgemeinschaft mit dem Ver
sicherten normiert. Damit diese Regelung künf
tig in allen Pensionsversicherungen gleich lautet, 
soll sie nunmehr auch in die Notarversicherung 
übernommen werden. . 

Zu Art. I Z. 17 (§ 58): 

Die Standesvertretung 'der Notare und Nota
riatskandidaten hat darauf hingewiesen, daß die 
auf dem geltenden § 58 NVG· 1972 fußende 
Praxis, nach der die Mindestwaisenpension für 
Waisen unter und ab dem 21. Lebensjahr ver
schieden hoch' ist, nicht mehr gerechtfertigt ist. 
Sie regte daher die Beseitigung dieser Alters
grenze und der damit zusammenhängenden 
Staffelung der Mindestwaisenpension an. An
stelle der bisherigen Regelung schlug die Standes
vertretung einen einheitlichen Mindestbetrag vor, 
der sich nach dem geltenden Mindestsatz für 
Waisen über detp 21. Lebensjahr richtet und 
auch auf die am 31. Dezember 1973 bestehenden 
Fälle Anwendung finden sollte. 

Die im Art. I Z. 17 und Art. II Abs. 3 ent
haltenen Knd'erungen übernehmen diesen Vor
schlag. 

Zu Art. I Z. 19, 24 und 25 (§§ 63 Abs. 3 Z. 5, 
94 Abs. 2 und 5 und 95 Abs. 3): 

Die zu den angeführten Gesetzesstellen zur 
Erörterung gestellten Knderungen übernehmen 
praktisch unverändert die entsprechenden Anre
gungen der Standesvertretung der Versicherten. 
Zur Begründung dieser Vorschläge hat sie aus
geführt: 

Diesen Vorschlag übernimmt die zu § 48 Zu § 63 Abs. 3: 
Abs. 3 NVG 1972 beabsichtigte Knderung. 

"Nach den Bestimmungen des Allgemeinen 

Zu Art. I Z. 15 (§ 54 Abs. 2): 

Die zu § 54 Abs. 2 NVG 1972 vorgeschlagene 
Ergänzung übernimmt die im Entwurf einer 
31. Novelle zum ASVG zu § 258 Abs. 2 ASVG 
in Aussicht genommene Knderung (die gleiche 

\ Sozialversicherungsgesetzes wird der Stichtag für 
die Feststellung der Versicherungsmonate und 
der Berechnungsgrundlage für den überwei
sungsbetrag nach dem Tag der Aufnahme in das 
pensionsversicherungsfreie Dienstverhältnis be
stimmt. An die Stelle dieser Aufnahme soll das 
Ausscheiden aus der Pensionsversicherung nach 
dem Notarversicherungsgesetz 1972 treten. 

, Knderung ist in den übrigen in Betracht kom
menden Versicherungszweigen vorgesehen). Sie 
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Die Fälligkeit des überweisungs betrages I sicherungszeiten den überweisungsbetrag an die 
richtet sich bei der Aufnahme in ein pensions- Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten zu 
versicherungsfreies 'Dienstverhältnis nach dem zahlen." 
Einlangen des Bescheides des Dienstgebers über 
die Anrechnung der Ruhegenußvordienstzeiten. Zu § 95 Abs. 3: 
An die Stelle des Einlangens dieses Bescheides 
soll der Stichtag treten; der überweisungsbetrag 
wird daher binnen 18 Monaten ab dem Stichtag, 
d. h. dem Ausscheiden aus der Pensionsversiche
rung nach dem Notarversicherungsgesetz 1972, 
fällig. 

Nach der bisher zwischen den öffentlich-recht
lichen Dienstgebern und den Trägern der Pen
sionsversicherung nach dem Allgemeinen Sozial
versicherungsgesetz in analogen Fällen geübten 
Praxis wurde die Frist von 18 Monaten kaum 
ausgeschöpft. So wurde insbesondere in jenen 
Fällen, in denen vor Ablauf der Frist der Ver
sicherungsfall eingetreten ist, ein Antrag auf eine 
sonstige Leistung gestellt oder die Weiterver
sicherung beantragt wurde, im Interesse des Ver
sicherten der überweisungsbetrag ohne Verzö
gerung geleistet." 

Zu § 94 Abs. 2 und 5: 

"Die Leistung eines überweisungsbetrages für 
einen vor dem 1. Jänner 1972 aus der Notar
versicherung Ausgeschiedenen sollte dann unter
bleiben, wenn er am 31. Dezember 1971 eine 
Pension nach dem Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetz bezieht und somit die von der Pen
sionsversicherungsanstalt der Angestellten über
nommenen Versicherungszeiten nach dem No
tarversicherungsgesetz 1938 konsumiert sind. 
Dasselbe soll auch dann gelten, wenn die Pen
sionsversicherungsanstalt der Angestellten Ver
sicherungszeiten nach dem Notarversicherungs
gesetz 1938 in einem überweisungsbetrag nach 
§ 308 ASVG berücksichtigt hat. Auch in' diesem 
F alle sind alle Versicherungszeiten konsumiert. 
Der überweisungsbetrag ist von der Versiche
rungsanstalt jedoch zu leisten, wenn z. B. der 
Bezieher einer Berufsunfähigkeitspension wieder 
berufsfähig wird (die Pension fällt nicht durch 
Tod weg!) oder die Person, für die die Pensions
versicherungsanstalt der Angestellten an einen 
Öffentlich-rechtlichen Dienstgeber einen über
weisungsbetrag nach § 308 ASVG geleistet hat, 
wieder aus diesem pensionsversicherungsfreien 
Dienstverhältnis 'ausscheidet und aus diesem 
Grunde vom Dienstgeber an die Pensionsver
sicherungsanstalt der Angestellten ein Oberwei
sungsbetrag nach § 311 Abs. 1 ASVG gezahlt 
wird. Durch diesen überweisungsbetrag ent
stehen wiede_r ,Versicherungszeiten bei der Pen
sionsversicherungsanstalt der Angestellten, die 
früher im überweisungsbetrag nach § 308 ASVG 
berücksichtigten Versicherungszeiten leben wie
der auf, und somit hat auch die Versicherungs
anstalt für die bei ihr einst erworbenen Ver-

"Nach § 531 ASVG in der Fassung der 30. No
velle zum ASVG (1. Jänner 1972) gelten alle 
Zeiten; die nach bisherigen Rechtsvorschriften . 
nachzuversichern gewesen wären, als nachver
sichert, und gilt der überweisungshetrag für 
Dienstzeiten bei reichsdeutschen Dienststellen als 
entrichtet; dies alles auch in jenen Fällen, in 
denen der aus dem versicherungsfreien Dienst
verhältnis Ausgeschiedene unmittelbar in die 
Notarversicherung eingetreten ist und der ,über
weisungsbetrag daher an die Versicherungsanstalt 
des österreichischen Notariates zu .zahlen ist. 
Hinsichtlich der reichsdeutschen Dienstzeiten 
fehlte eS bisher an einer Regelung, wonach der 
Bund den überweisungsbetrag für diese Zeiten 
an die VersiCherungsanstalt zu leisten gehabt 
hätte. Nunmehr gelten solche Zeiten als Ver
sicherungszeiten bei einem Träger der Pensions
versicherung nach dem Allgemeinen Sozialver
sicherungsgesetz, vornehmlich bei der Pensions
versicherungsanstalt der Angestellten. Diese 
Zeiten sind daher bei der Berechnung des über
weisungsbetrages, den ein öffentlich-rechtlicher 
Dienstgeber an die Versicherungsanstalt zu 
leisten hat, außer Betracht zu lassen." 

Zu Art. I Z. 20 (§ 67 Abs. 5): 

Ein weiteres Anliegen der Standesvertretung 
der Versicherten für eine Novellierung des No
tarversicherungsgesetzes 1972 stellt die Gewäh
rung von Entschä.digung,en für aus ihre·r F~nk
tion ausgeschiedene Präsidenten der Verslche
rungsanstalt; deren Ste:l1vertret,er sowie an 
Hinterbliebene dieser Funktionäre dar, analog 
der seit 1. Jänner 1973 für den übrigen Bereich 
der Sozialversicherung geltenden Regelung. Das 
Ausmaß der Entschädigungen ist dort durch 
Vorstandsbeschluß festzusetzen; hiefür hat der 
Bundesminister für soziale Verwaltung nach An
hörung des Hauptverbandes der österreichischen 
Sozialversicherungsträger Grundsätze aufzu
stellen und für verbindlich zu erklären. Diese 
haben unter Berücksichtigung des örtlichen Wir
kungsbereiches des Versicherungsträgers und der 
Zahl der Versicherten u. a. das Höchstausmaß 
und die Voraussetzungen für die Gewährung 
solcher Entschädigungen in der Weise zu regeln, 
daß ihre Zuerkennung unter Bedachtnahme auf 
die Richtlinien für die pensionsrechtlichen Ver
hältnisse der Sozialversicherungsbediensteten von 
der. Erreichung eines bestimmten Anfallsalters 
sowie von einer Mindestdauer der Ausübung der 
Funktion abhängig gemacht wird. Ferner ist 
darin vorzusehen, daß. auf die Entschädigung 
alle Einkünfte des ausgeschiedenen Funktionärs 
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bzw. der Hinterbliebenen mit Ausnahme einer 
Pension aus der gesetzlichen Sozialversicherung 
anzurechnen sind; nicht anzurechnen sind ein 
Ruhe- oder Versorgungsgenuß von einer öffent
lich-rechtlichen Gebietskörperschaft, insoweit er 
nach Art und Ausmaß mit einer Pension aus der 
gesetzlichen Sozialversicherung vergleichbar ist. 

Abweichend von dieser in den übrigen Sozial
versicherungen geltenden,Regelung schlägt die 
Standesvertretung vor, daß, 

1. ,das Ausmaß der Entschädigung in der 
Satzung festzusetzen ist; 

2. dabei auf die Bestimmungen des Notarver
sicherungsgesetzes 1972 und auf die vom Bun
desminister für soziale Verwaltung festgesetzten 
Höchstsatze für Funktionsgebühren sowie auf 
eine Mirtdestdauer der ausgeübten Funktion Be
dacht zu nehmen ist und 

3. eine Anredlflung sonstiger Einkünfte nicht 
erfolgen sollte. Diesbezüglich wird auf den Um
stand verwiesen, daß in der Notarversicherung 
die Finanzierung einer solchen Entschädigung 
ausschließlich durch Beiträge der Versicherten, 
ohne Beteiligung des Bundes erfolgt. 

Diese Sonderregelung konnte jedoch in den 
Entwurf nicht aufgenommen werden. Die Vor
schriften über die Gewährung von Entschädigun
gen an ausgeschiedene Funktionäre und deren 
Hinterbliebene gelten jn gleicher Weise für alle 
im Hauptverband zusammengefaßten Versiche
rungsträger - ausgenommen bis jetzt die Ver
sicherungsanstalt des österreichischen Notariates. 
Die Versicherungsanstalt gehört ebenfalls dem 
Hauptverband an, sie unterscheidet sich ferner 

. in ihrer Eigenschaft als Selbstverwaltungskörper 
nicht von den übrigen Sozialversicherungs
trägern und schließlich sind für die Höchstsätze 
der Funktionsgebühren sowie für die pensions
rechtlichen Verhältnisse der Bediensteten der 
Versicherungsanstalt die gleichen Vorschriften 
maßgebend wie für die Versicherungsvertreter 
bzw. die Bediensteten aller -übrigen Sozialver
sicherungsträger. Alle diese Umstände sprechen 
gegen die Schaffung einer Sondernorm zu gun
sten der ausgeschiedenen Funktionäre der Ver
sicherungsanstalt. D,as vorgebrachte Argument, 
eine solche Entschädigung würde allein aus den 
Beiträgen der Versicherten finanziert werden, 
geht dabei ins Leere. Auch in anderen Sozialver
sicherungen, z. B. in der Krankenversicherung 
nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, 
werden die Mittel der Versicherung und damit 
auch für die Gewährung von Entschädigungen 
an ausgeschiedene Funktionäre ebenfalls ohne Be
teiligung des Bundes nur durch die Beiträge der 
Versicherten urudderen Diensllgeber aufge
bracht. -

Aus diesen Erwägungen übernimmt die vor
liegende Entwurfsstelle,unter. Berücksichtigung 
der schon jetzt im § 67 Abs. 5 NVG 1972' gel
tendenErmessensregelung, die Bestimmungen 
des § 420 Abs. 5 ASVG (die mit den einschlägi
gen Vorschriften aus den übrigen in Betracht 
kommenden Sozialversicherungen übereinstim
men). 

Zu Art. I Z. 21 (§ 78 Abs. 1): 
Die zu § 78 Abs. 1 NVG 1972 vorgesehene 

Änderung übernimmt den Inhalt der im Rah
men der 2~. Novelle zum ASVG 'erfolgten 
Änderung des § 446 Abs. 1 ASVG (die gleiche 
Änderung wurde auch in den übrigen Sozialver
sicherungen vorgenommen). 

Zu Art. I Z. 22 (§ 88 a): 
Die Einfügung eines § 88 a NVG 1972 geht 

auf die im Entwurf einer 31. Novelle zum ASVG 
im § 460 a ASVG vorgeschlagene Regelung be
treffend die Verschwiegenheitspflicht der Be
diensteten zu~ück (eine solche Regelung ist in 
den zur gleichen Zeit versendeten Entwürfen 
auch für die übrigen in Betracht kommenden 
Sozial versicherungen beabsichtigt). 

Zu Art. I Z. 23 (§ 92 Abs. 3 und 5): 
Durch die auf eine Anregung der Standesver

tretung der Versicherten zurückgehende Ände
rung des § 92 NVG 1972 soll erreicht werden, 
daß auf Leistungen, auf die ansonsten noch die 
Bestimmu,ngen des Notarversicherungsgesetzes 
1938 anzuwenden sind, rückwirkend ab 1. Jänner 
1972 die Bestimmungen der §§ 45 und' 55 NVG 
1972 über den Anspruch auf Witwen pension 
bzw. über das Ausmaß dieser Leistung uneinge
schränkt Anwendung finden. 

Bezüglich der finanziellen Lage der Versiche
rungsanstalt des österreichischen Notariates ist 
zu erwähnen, daß die Anstalt nach der endgülti
gen Erfolgsrechnung zum 31. Dezember 1973 
über einen Gebarungsüherschuß von rund 
2'4 Millionen Schilling verfügte. Dem Pensions
aufwand von rund 26'5 Millionen Schilling stan
den Beitragseinnahmen von rund 29'8 Millionen 
Schilling gegenüber. Die Schlußbilanz zum 
31. Dezember 1973 weist ein Reinvermögen der 
Anstalt von rund 39'9 Millionen Schilling aus. 

Der Voranschlag für das Jahr 1974 zeigt einen 
voraussichtlichen Gebarungsüberschuß von rund -
1'9 Millionen Schilling. Dem Pensionsaufwand 
von rund 30'5 Millionen Schilling werden Bei
tragseinnahmen von rund 32'6 Millionen Schil
ling gegenüberstehen. 

Von den im Entwurf vorgesehenen Maßnah
men werden sich im wesentlichen nur die Ver
besserungen bei der Berechnung der Zusatzpen
sion (Art. I Z. 14) urid bei der Mindestwaisen
pension (Art. I Z. 17) aufwandsteigernd aus
wirken. 
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Dieser Mehraufwand - er wirdjm Jahre 1975 
rund 30.000 S betragen - wird teilweise durch 
höhere Beitragseinnahmen ausgeglichen, da ge
mäß §. 14 Abs. 2 NVG 1972 bei der Beitrags
abrechnung für die Beitragsmonate im Kalender
jahr ,des Veq,icher.ungsfaUes und in dem diesem 
vorangehenden Kalenderjahr das für die Be
messung der Zusatzpension für diese Zeit zu
grunde gelegte Monatseinkommen nach § 48 
Abs. 2 Z. 1 NVG 1972 heranzuziehen ist. 

Der aus der Verbesserung der Mindestpension' 
sidl ergebende Mehraufwand für 1974 wird 

unter Berücksichtigung des Umstandes, daß zehn 
Waisen davon betroffen sein wer,den, mit zirka 
30.000 Sangenommen. . 

Die Mehrausgaben aus den beiden Maßnah.
men lassen sich aus den zu erwartenden Geba
rungsüberschüssen ohne weiteres decken. Die 
finanziellen Auswirkungen des vorliegenden Ent
wurfes können der Versicherungsanstalt des 
österreidlischen Notariates ohne Bedenken zuge
mutet werden. Beizufügen ist noch, daß Mittel 
des Bundes an der Finanzierung der Notarver
sicherung nicht beteiligt sind. 
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